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§ 16 UnfUG Sicherheitsempfehlung
 UnfUG - Unfalluntersuchungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Eine Sicherheitsempfehlung ist ein Vorschlag zur Verhütung von Vorfällen, den der Leiter der

Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes auf Grundlage von Informationen herausgibt, die sich im Zuge der

Sicherheitsuntersuchung ergeben haben. Sicherheitsempfehlungen werden grundsätzlich im Rahmen der

Untersuchungsberichte herausgegeben und dürfen in keinem Fall Aussagen oder Vermutungen zu Fragen der

Schuld oder Haftung enthalten.

2. (2)Eine Sicherheitsempfehlung ist unabhängig vom Stand des Verfahrens der Sicherheitsuntersuchung ohne

weiteren Aufschub herauszugeben, wenn dies zur Verhütung künftiger Vorfälle aus gleichem oder ähnlichem

Anlass geboten ist.

3. (3)Sicherheitsempfehlungen sind an die Sicherheitsbehörde und an jene Stellen zu richten, welche die

Sicherheitsempfehlung in geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Vorfällen umsetzen können.

Sicherheitsempfehlungen sind mit datiertem Schreiben zu versenden und es ist dabei soweit wie möglich

sicherzustellen, dass die Adressaten nachweislich erreicht werden. Der Adressat einer Sicherheitsempfehlung hat

den Empfang des Übermittlungsschreibens zu bestätigen. Im Bereich Schiene unterrichten die

Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere Mitgliedstaaten der

Europäischen Union, an die eine Sicherheitsempfehlung gerichtet ist, mindestens jährlich die

Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes über die Maßnahmen, die als Reaktion auf eine

Sicherheitsempfehlung ergriffen wurden oder geplant sind.

4. (4)Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes zeichnet alle von ihr herausgegebenen

Sicherheitsempfehlungen sowie die dazu eingegangenen Antworten in einer Datenbank auf.
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